
II- 40f!..1 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgcbung$periode 
DER BUN DESM I NISTER FÜ R FINANZEN 'oN ~en, i., J . 1 7 

z. 5770-Pro2/1972 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
U i e n , 1., 

U {a unI 9 .2 1972 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Kern und Genossen vom 27 oApril. 
1972, Nr.,418/J, betreffend Bewertung der freien Station (Sachbe-
zugsvierte )9 b'eehre ich mich Iili tzuteilen: ' . 

Der Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vom 5oNovo1970, Zlo 
2580587-911/73, ~ar bis auf die Ar1sätze de's WJrtes der vollen f;reien 

Station für die Kalenderjahre 1971 und 1972 bereits unverändert 
in dem Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vom 11 o Juli 1968~ 

• Zlo2550802-9b/68 (Lohnsteuererläuterungen 1968), in Abschnitt Lt· 

, Abso2 enthal'ten .. Für die Kalenderjahre 1971 und, 1972 mußte für 
die volle freie Station ein neuer Bewertungsansatz festgelegt Vler

deno Da die letzte Festsetzurlg für die Jahre 1969 und 1970 durch 
den Erlaß ~es Bundesmin~steriums für Finanzen vom 23oSepto1969, 
Zlo25703~/+-9b/68, erfolgte, hat das Bundesministerium eine An
frage sowohl an das Österreichische Statistische Zentralamt, als 
auch an das Österreichische Institut für UirtschaftsfOrschung ge
richtet, welche Änderungen nach dem Stand des Index. (Erhöhung 
in Prozentsätzen) seit der letzten Festsetzung der vollen freien 
Station (also seit September 1968) eingetreten sindo 

Auf Grund der Angaben des Österreichischen Statistischen Zentral
amtes und des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung 
hat sich gegenüber den Ansätzen der Jahre 1969 und 1970 von 750 S 
monatlich für die Jahre 1971 und 1972 eine Erhöhung auf 810 S mo
natlich ergeben. Auf Gru.nd dieser Feststellungen 'wurde somit durch 
den eingangs angeführten Erlaß der Sachbezugsvlert für die volle 

freie Station für die Jahre 1971 und 1972 festgesetzt. Eine Befas-· 
sung anderer S·t;ellen wurde nicht in Erwägung gezogen, da,' die vorp..)', 

Österreichischen Statistischen Zentralamt bzw. vom Österreichiscl1l?Il. 
j l 

./ . 
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Institut für Wirtschaftsforschung rechnerisch ermittelten 

Änderungen unbestrei thaI' 'waren und andere Ab\'JeichungeD: nieht 
vorgenommen wurdeno Es schien daher nicht erforderlich~ eine 
Interessenvertretung in dieser Angelegenheit zu befassen .. 
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